
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2018/10/16 11Os82/18w
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 Veröffentlicht am 16.10.2018

Norm

StPO §2 Abs2

StPO §3 Abs2 Satz2

StPO §473

Rechtssatz

Die StPO verlangt – im Einklang mit der Rechtsprechung des EGMR – in Betre9 mangelnder Bedenken an im Urteil

erster Instanz enthaltenen Feststellungen keine über § 270 Abs 2 Z 5 (§ 489 Abs 1 zweiter Satz [§ 474]) StPO

hinausgehenden Erwägungen.

§§ 2 Abs 2, 3 Abs 2 zweiter Satz StPO gelten nicht für das „Bedenken hegen“ in § 473 Abs 2 erster Satz StPO, sie setzen

vielmehr erst ein, wenn es aufgrund gehegter Bedenken zu einem Beweisverfahren kommt. Erst dann gelangt § 473

Abs 1 erster Satz StPO zur Anwendung, erst dann bestehen die VerpEichtungen nach § 2 Abs 2 StPO („im

Hauptverfahren“) und § 3 Abs 2 zweiter Satz StPO („zu ermitteln“).
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